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(Dienststelle) Ort Datum 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr.: 

Antrag auf Mietzuschuss gemäß § 64 SächsBesG in Verbindung mit § 54 Bundes-
besoldungsgesetz für eine vorübergehende Unterkunft (Hotel, Appartement, Pension) 

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. unterstreichen. 
Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen. 

Sb.-Nr. Personal-Nr. Name, Vorname 

Ich bin/war - mit meinem Ehegatten/Lebenspartner bzw. meinen Angehörigen (Anzahl: 
wie folgt untergebracht: 

) - 

Hotel Appartement Pension Anzahl der Räume: 

Ich bin/war - mit meinem Ehegatten/Lebenspartner bzw. meinen Angehörigen (Anzahl: 
anderweitig kostenlos untergebracht 

) - 

von bis 

Mietkosten in Landeswährung: ab:  ab:  ab: 

- Tagessatz

- ggf. Preisnachlass (Betrag)

- gesondert ausgewiesene Steuern

- gesondert angemietete Garage

Im Tagessatz sind enthalten: 

-  Steuern  nein ja, täglich (% / Betrag) Sofern aus den anliegenden 

-  Frühstück  nein ja, täglich (pro Person) Rechnungen nicht ersichtlich, 

-  Bedienung  nein ja, täglich (% / Betrag) ist eine gesonderte Bestätigung 

beizufügen. 

Laut beiliegender Rechnung sind gesondert zu zahlen 

Heizung  Wasser  Gas Elektrizität 

Auf den zu erwartenden Mietzuschuss habe ich keinen / einen Abschlag in Höhe von erhalten. 

Die Anmietung einer endgültigen Wohnung ist – nicht – beabsichtigt. 

Ein Mietvertrag wurde – bisher nicht – abgeschlossen – mit Wirkung vom Bezugstermin: 

Ich bitte um Gewährung eines Zuschusses zu den vorstehend nachgewiesenen Kosten. Die Originalbelege sind 
übersetzt und diesem Antrag beigefügt. 
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Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 

Ihre Daten werden vom Landesamt für Steuern und Finanzen in Erfüllung seiner Aufgaben gemäß den geltenden 
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen zu den einzelnen Aufgaben sowie über die 
Verarbeitung der Daten und der Rechte bei der Verarbeitung der Daten, die sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung ergeben, können Sie im Internet unter http://www.lsf.sachsen.de/Datenschutz.html (z. B. 
Bereich Bezüge) abrufen. Die/ den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n des Landesamtes für Steuern und 
Finanzen erreichen Sie unter: Landesamt für Steuern und Finanzen, Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r, 
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, E-Mail-Adresse: Datenschutz@lsf.smf.sachsen.de 

(Unterschrift des Antragstellers) 

 Anlage(n) 

Durch die Dienststelle auszufüllen: 

1. Die Unterkunft ist 2. Die günstigste Möglichkeit der Unterbringung wurde

notwendig und angemessen. genutzt. 

zu aufwendig (bitte begründen). nicht genutzt. Eine angemessene Unterkunft 

hätte zu einer Tagesmiete von   

gemietet werden können. 

3. Begründung:

(Ort, Datum) (Unterschrift/Funktionsbezeichnung) (Stempel) 
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